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Verwertung von Alttextilien 
- Vergabe nach öffentlicher Ausschreibung  
 
Anlage: Preisspiegel 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Umwelt- und Verkehrsausschuss 04.03.2013 
zur Beschlussfassung       
 
 
II. Beschlussantrag 
 
Mit der Übernahme und Verwertung der durch den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Böblingen eingesammelten Alttextilien und Schuhe wird ab dem 01. April 2013 
die Firma Grotex Recycling GmbH, Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 34, 47228 
Duisburg beauftragt.  
 
III. Begründung 
 
Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat mit Beschluss vom 1. Oktober 2012 
den Abfallwirtschaftsbetrieb beauftragt, ein einheitliches und flächendecken-
des Sammelsystem für Alttextilien und Schuhe zur ordnungsgemäßen und 
hochwertigen Verwertung aufzubauen, diese Wertstoffe ab dem 01.01.2013 in 
Sammelcontainern auf allen Wertstoffhöfen, geeigneten Containerstandorten 
und sonstigen Plätzen zu sammeln und die dazu erforderlichen 
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tainer und Fahrzeuge zu beschaffen bzw. vorhandene Container vom DRK anzumieten 
(siehe Kreistagsdrucksache 157/2012). Dies ist zwischenzeitlich erfolgt. 
 
Mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes wurde ein Vertrag über die Anmietung 
und Mitbenutzung der DRK- Sammelbehälter geschlossen, der dem DRK einen finanziellen 
Ausgleich zu den bislang erzielten Einnahmen schafft. Die angemieteten Container werden 
hauptsächlich auf allen Wertstoffhöfen aufgestellt. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass 
einige DRK-Ortsvereine weiterhin für die örtlichen Kleiderkammern Alttextilien in eigenen 
Sammelcontainern annehmen dürfen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat zudem weitere 
Sammelcontainer beschafft sowie Leerungsfahrzeuge erworben und entsprechendes Per-
sonal eingestellt. Somit ist gewährleistet, dass den Bürgerinnen und Bürgern ein effizientes 
und ortsnahes Sammelsystem für Alttextilien zur Verfügung steht. 
 
Parallel hat die untere Abfallrechtsbehörde eine Vielzahl an Untersagungsverfügungen ge-
gen unzulässige gewerbliche Sammlungen erlassen, somit ist eine zuverlässige und ein-
heitliche Alttextiliensammlung in der Regie des Abfallwirtschaftsbetriebs gewährleistet. 
 
Die Verwertung der eingesammelten Alttextilien und Schuhe aus dem Landkreis Böblingen 
wurde im öffentlichen Verfahren nach VOL/A national ausgeschrieben. Die Angebote waren 
bis zum 22.01.2013 schriftlich einzureichen, die Zuschlags- und Bindefrist endet am 
30.03.2013.  
 
Aufgrund der Marktsituation - Alttextilien sind zu einer überaus begehrten Sammelware ge-
worden - liegen die Marktpreise für Alttextilien derzeit auf einem äußerst hohen Niveau. 
Nach Einschätzung des Abfallwirtschaftsbetriebes ist kaum damit zu rechnen, dass der ak-
tuelle Marktpreis weiter steigt. Viel eher ist absehbar, dass sich der Markt für Alttextilien, um 
den sich gewerbliche Sammler und kommunale Entsorger streiten, wieder etwas beruhigt. 
Für den Übernahme- und Verwertungsvertrag wurde daher ein Festpreismodell gewählt. 
Vom jeweiligen Bieter war ein an den Abfallwirtschaftsbetrieb zu vergütender Gesamtpreis 
für die Übernahme und Verwertung von 550 Tonnen Alttextilien im Jahr anzugeben. Im Hin-
blick auf die Ausführungen des Bundesministeriums der Finanzen zum Vorliegen sogenann-
ter tauschähnlicher Umsätze bei der Entsorgung werthaltiger Abfälle war darüber hinaus 
das Entgelt für die Containergestellung, Containerleerung  bzw. –austausch, Transport usw. 
für den Abfallwirtschaftsbetrieb getrennt auszuweisen. Die Kosten für den Transport der 
gesamten Sammelmenge sind vom zu vergütenden Gesamtpreis abzuziehen, um den end-
gültigen Wertungspreis zu erhalten.   
  
Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.04.2013 und endet zum 31.03.2014. Der Vertrag verlän-
gert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, sofern er nicht bis spätestens 3 Monate vor 
Ende der Vertragslaufzeit von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. 
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Ergebnis der Ausschreibung und Vergabevorschlag 
 
Insgesamt haben 14 Firmen innerhalb der Frist Angebote für die ausgeschriebene Leistung 
abgegeben. Nach der Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen 
wurden die 14 eingegangenen Angebote dem Kreisprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. 
 
Das Ergebnis der Ausschreibung ergibt sich aus dem in der Anlage beigefügten Preis-
spiegel. 
 
Das beste Angebot hat die Firma Grotex Recycling GmbH, Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 
34, 47228 Duisburg mit einem Wertungspreis von 275.633,00 Euro (Basis ist ein Vergü-
tungspreis für 550 Tonnen Alttextilien in Höhe von 291.995,00 Euro, bezogen auf die  Ver-
tragslaufzeit von einem Jahr abzüglich der Kosten für den Gesamttransport in Höhe von 
16.363,00 Euro) abgegeben. Dies entspricht einer Nettovergütung von 501,15 Euro pro 
Tonne. Der Abfallwirtschaftsbetrieb schlägt vor, die Firma Grotex Recycling GmbH mit der 
Übernahme und Verwertung der Alttextilien und Schuhe zu beauftragen. Bei der Firma 
Grotex Recycling GmbH kann anhand der angeforderten Unterlagen zur Prüfung der Biet-
ereignung die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit anerkannt werden. 
 
Ausgehend von der Schätzung des Auftragsvolumens liegen die angebotenen Vergütungs-
preise der erstplatzierten Bieter noch über der erwarteten Größenordnung. Im Rahmen der 
Beschlussfassung vom Oktober war noch von möglichen Verwertungspreisen um die 350 
€/Tonne die Rede. Der Abfallwirtschaftsbetrieb hatte in seiner vorsichtigen Kalkulation im 
Mittel nur einen zu erzielenden Verwertungspreis von rund 200 €/Tonne angenommen. Das 
Ausschreibungsergebnis ist deshalb aus der Sicht des Landkreises äußerst positiv und be-
stätigt nochmals die Entscheidung zur Einführung eines einheitlichen und flächendecken-
den Sammelsystems durch den Abfallwirtschaftsbetrieb. Der Verwertungserlös kommt ab-
züglich der Erfassungskosten vollumfänglich allen Gebührenzahlern im Landkreis Böblingen 
zu Gute.  
 
 

 

  

Roland Bernhard Wolf Eisenmann Wolfgang Bagin 
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